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1. Allgemeines 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.04.2007 beschlossen, den Bebauungsplan „Tiergar-
ten“, Gemarkung Garitz, zum 4. Mal zu ändern.  
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Die letzte Änderung des Bebauungsplans „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, (3. Änderung) 
wurde am 09.11.2002 zur Rechtskraft gebracht. 
 
Die 4. Änderung umfasst im Bereich zwischen Stefan-Brand-Straße und Seestraße die 
Grundstücke 1801/3, 1801/4, 1801/6 und 1801/7. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchge-
führt, da durch die Änderung des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den und kein Vorhaben, für das eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht, vorbereitet oder begründet wird. Weiterhin besteht kein Anhaltspunkt zur 
Beeinträchtigung eines Schutzgutes.  
 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
Im Bereich der Seestraße sind, aufgrund der dort vorhandenen Trafostation, Grundstücke 
relativ ungünstig geschnitten. Bei den Grundstücken Flurstücksnummer 1801/3 und 1801/6 
werden die zwischen den Baugrenzen liegenden nicht bebaubaren Flächen in die Baugren-
zen einbezogen, sodass eine durchgängige Baugrenze entsteht. Gleichzeitig wird die Fest-
setzung Doppelhaus und Firstrichtung für die Grundstücke Flurstücksnummer 1801/3 und 
1801/4 aufgehoben. Damit ist eine geordnete Bebauung der hintereinander liegenden 
Grundstücke 1801/3 und 1801/6 möglich. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
werden nicht verändert.  
 
 
 
4. Planziele 
 
Auf den Grundstücken Flurstücksnummer 1801/3 und 1801/6 soll eine geordnete Bebauung 
ermöglicht werden. 
 
 
 
5. Beurteilung und Begründung der Änderung 
 
Die Änderungen berühren nicht die städtebaulichen Grundzüge des Bebauungsplanes.  
Eine Anpassung des Grünordnungsplanes ist nicht notwendig. 
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6. Erschließung und Erschließungskosten 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht berührt. Zusätzliche Erschließungskosten fal-
len nicht an. 
 
 
 
7. Grünordnung und Eingriffsregelung 
 
Die Änderungen sind bezüglich der Grünordnung und Eingriffsregelung nicht relevant. 
 
 
 
8. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Für die 4. Änderung des Bebauungsplans „Tiergarten“, Gemarkung Garitz wurde die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung durchgeführt. Es gingen keine Einwände ein. 
 
 
 
9. Satzungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Baurecht, Städtebau und Wirtschaftsentwicklung beschließt in seiner Sit-
zung am 22.05.2007 die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, 
in der Fassung vom 25.04.2007 als Satzung. 
 
 
 
 
Bad Kissingen, 22.05.2007 
Ref. III-2 b 
 
 
 
Schwind 
Dipl.-Ing. (FH) 
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1. Allgemeines 
 
Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 09.04.2002 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Tiergarten, 2. Änderung“, Gemarkung Garitz, rechtsverbindlich seit 24.03.2001, zu ändern.  
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Bebauungsplan „Tiergarten, 2. Änderung“, Gemarkung Garitz, wurde am 24.03.2001 zur 
Rechtskraft gebracht. 
 
Die 3. Änderung umfaßt den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes. 
 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
3.1. Ausweisung einer zweiten Bauzeile auf den Grundstücken östlich der 

Seestraße 
 
Auf den Grundstücken östlich der Seestraße, Flur-Nrn. 1743, 1746, 1747, 1749, 1750, 
1751/2 und 1751, wird in zweiter Reihe eine Bauzeile ausgewiesen. 
 
 
3.2. Änderung der Baugrenzen und Garagenstandorte 
 
Auf dem Grundstück nordwestlich der Planstraße „G“, Flur-Nr. 1791/1 (Flurnummer des 
Grundstückes nach der Baulandumlegung), werden die Baugrenzen, die Garagenstandorte 
und die vorgeschlagene Grundstücksteilung geringfügig geändert. 
 
Auf den Grundstücken südlich der Planstraße „A“, Flur-Nrn. 1797/2 bis 1797/5 (Flurnummern 
der Grundstücke nach der Baulandumlegung), erfolgt eine Verschiebung der nördlichen 
Baugrenze auf 3,00 m an die Nachbargrenze. 
Auf dem Grundstück Flur-Nr. 1797/2 wird zusätzlich die östliche Baugrenze auf 3,00 m an die 
Nachbargrenze herangerückt. 
 
 
3.3. Festsetzung einer zweigeschossigen Bebauung innerhalb der Planstraße „B“ 
 
Im Bereich innerhalb der Planstraße „B“ wird eine zweigeschossige Bebauung festgesetzt. 
 
 
3.4 Aufhebung der Festsetzung „nur Doppelhäuser zulässig“ in der Planstraße „I“ 
 
Die Festsetzung „nur Doppelhäuser zulässig“ auf den beiden ersten Grundstücken südlich 
der Planstraße „I“ (nach der Umlegung Flur-Nrn. 1792/6 und 1792/7) wird aufgehoben.  
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4. Planziele 
 
Zu 3.1.: 
Der Eigentümer eines Grundstückes östlich der Seestraße möchte in zweiter Reihe bauen. 
Die Tiefe der Grundstücke läßt aus städtebaulicher Sicht eine zweite Bauzeile zu. Unter dem 
Gesichtspunkt eines sparsamen Flächenverbrauchs ist die Verdichtung des Baugebietes zu 
begrüßen. 
 
 
Zu 3.2.: 
Für das Grundstück Flur-Nr. 1791/1 liegt eine Bauvoranfrage vor. Die in dieser 
Bauvoranfrage vorgesehene Bebauung überschreitet im geringen Umfang die Baugrenzen 
und sieht eine geringfügig geänderte Grundstücksteilung vor. Die Garagenstandorte weichen 
im geringen Maße von den festgesetzten Standorten ab. Da die Änderungen in der 
vorgesehenen Planung den Zielsetzungen des Bebauungsplanes im wesentlichen 
entsprechen, ist eine Anpassung der Baugrenzen und der Garagenstandorte gemäß der 
Bauvoranfrage städtebaulich vertretbar. 
 
Einige Eigentümer der Grundstücke südlich der Planstraße „A“, Flur-Nrn. 1797/2 bis 1797/5, 
wünschen eine Verschiebung der nördlichen Baugrenze auf 3,00 m an die Nachbargrenze. 
Eine Verschiebung der nördlichen Baugrenze ist aus städtebaulichen Gründen vertretbar, da 
durch das Verschieben der Baugrenze der südliche Bereich des Grundstückes für den 
Gartenbereich besser nutzbar ist. Dies gilt auch für die Verschiebung der östlichen 
Baugrenze des Grundstücks Flur-Nr. 1797/2 auf 3,00 m an die Nachbargrenze  
 
 
Zu 3.3: 
Im nördlichen Bereich innerhalb der Planstraße „B“ wurde eine Korrektur der Festsetzung 
bezüglich der Vollgeschosse von III/II auf II vorgenommen. 
Eine Bebauung mit III/II Vollgeschossen ist aufgrund der vorhandenen Topographie nicht 
möglich. 
 
 
Zu 3.4: 
Für die beiden ersten Grundstücke südlich der Planstraße „I“ (nach der Umlegung Flur-
Nrn. 1792/6 und 1792/7) wird die Festsetzung „nur Doppelhäuser zulässig“ auf Wunsch eines 
Grundstückseigentümers aufgehoben. Die Größe der Grundstücke erlauben eine 
Einzelhausbebauung, so daß diese Änderung städtebaulich unbedenklich ist. 
 
 
 
 
5. Beurteilung und Begründung der Änderung 
 
Die Änderungen berühren nicht die städtebaulichen Grundzüge des Bebauungsplanes.  
Eine Anpassung des Grünordnungsplanes ist nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Erschließung und Erschließungskosten 
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6.1. Ausweisung einer zweiten Bauzeile auf den Grundstücken östlich der Seestraße 
 
Die Erschließung der zweiten Bauzeile wird nicht über eine Stichstraße erfolgen. Es ist 
vorgesehen, die hintenliegende Bauzeile über die davorliegenden Grundstücke zu 
erschließen. 
Zusätzliche Erschließungskosten fallen somit nicht an. 
 
 
6.2. Änderung der Baugrenzen und Garagenstandorte 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht berührt. 
 
 
6.3. Festsetzung einer zweigeschossigen Bebauung innerhalb der Planstraße „B“ 
 
Die Änderung der Geschossigkeit hat keine Auswirkung auf die Erschießung. 
 
 
6.4. Aufhebung der Festsetzung „nur Doppelhäuser zulässig“ in der Planstraße „I“ 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht berührt. 
 
 
 
7. Grünordnung und Eingriffsregelung 
 
Die Änderungen sind bezüglich der Grünordnung und Eingriffsregelung nicht relevant. 
 
 
 
8. Umweltbericht 
 
8.1. Beurteilung der UVP-Pflicht 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, ist als 
städtebauliches Projekt unter der Nummer 18.8 der Anlage 1 zum 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) einzuordnen, da es sich um die Änderung 
eines rechtverbindlichen Bebauungsplanes handelt. 
Nach Nummer 18.8 der Anlage 1 zum UVPG ist ab dem Schwellenwert von 20.000 m² 
Grundfläche eine allgemeine Vorprüfung erforderlich. 
Der Bebauungsplan „Tiergarten“ umfaßt eine Grundfläche von 37.000 m² bei einer 
Grundflächenzahl von 0,4 und einer Wohnbaufläche von 92.500 m².  
Da der Bebauungsplan bereits seit 05.06.1996 rechtskräftig ist, fällt dieser nicht mehr unter 
die UVP-Pflicht. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“ wurde am 26.01.1999 beschlossen und 
erlangte am 10.04.1999 Rechtskraft. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“ wurde am 16.01.2001 beschlossen und  
erlangte am 24.03.2001 Rechtskraft. 
 
Laut § 245c BauGB ist die Vorschrift über die Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Bebauungsplanverfahren bindend, bei denen der 
Aufstellungsbeschluß nach dem 14.03.1999 gefaßt wurde. 
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Somit ist festzustellen, daß die 2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“ UVP-
pflichtig sind. 
 
 
8.2. Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben 
 
8.2.1. Für den Umweltbericht relevante Änderungspunkte aus der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes 
 
Im Rahmen der 2. Änderung wurde die westliche Fläche des Grundstückes Flur-Nr. 1791/1 
abgetrennt und eine Baufläche ausgewiesen, die sowohl eine Einzelhaus- als auch eine 
Doppelhausbebauung ermöglicht. 
Auf der südlichen Teilfläche der Grundstücke Flur-Nrn. 1800/12, /13 und /14 wurde die 
Nutzung von bisher einem Parkplatz in ein mit einem Wohnhaus zu bebauendes Grundstück 
geändert. 
Mit der 2. Änderung wurden die Grundzüge der Grünordnungsplanung nicht verändert.  
Es kann davon ausgegangen werden, daß die in der 2. Änderung vorgenommenen 
Änderungspunkte des Bebauungsplanes keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 
haben. 
Von einer Weiterbehandlung der 2. Änderung des Bebauungsplanes im Rahmen des 
Umweltberichtes wird aus diesem Grund abgesehen. 
 
 
8.2.2. Für den Umweltbericht relevante Änderungspunkte aus der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes 
 
Die im Rahmen der 3. Änderung vorgesehenen Änderungen sind in ihrem Umfang so gering, 
daß sie keinen Einfluß auf die Grundzüge des Grünordnungsplanes haben. 
Auch bei der 3. Änderung kann davon ausgegangen werden, daß keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten sind. Somit kann von einer Weiterbehandlung 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes im Rahmen des Umweltberichtes abgesehen werden. 
 
 
8.3. Zusammenfassung – Ergebnis 
 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Auswirkungen auf die Umwelt durch die  
2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes so gering ausfallen, daß diese vernachlässigt 
werden können. 
 
 
 
9. Ergebnis der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
 
In der Zeit vom 15.04.2002 bis zum 06.05.2002 fand für die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes "Tiergarten“, Gemarkung Garitz, die vorgezogene Bürgerbeteiligung statt. 
Im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung gingen folgende Einwände ein: 
 
 
 
 
1. Herr Armin Buscham erhebt mit Schreiben vom 22.04.2002 Einspruch gegen das 

Heranrücken der nördlichen Baugrenze auf 3,00 m an die Nachbargrenzen im Bereich 
des südlichen Fasanenrings auf den Grundstücken Flurstücksnummer 1797/2 bis 
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1797/5. Er sieht darin eine Wertminderung seiner Grundstücke Flurnummer 1797/7 und 
1797/8. Er bittet um Einhaltung der ursprünglichen Planung mit einem 
Baugrenzabstand zum nördlichen Nachbarn von 6,00 m. 

 
 
2. Herr Heinrich Servatius erhebt mit Schreiben vom 30.04.2002 ebenfalls Einspruch 

gegen das Heranrücken der nördlichen Baugrenze auf 3,00 m an die Nachbargrenzen 
im Bereich des südlichen Fasanenrings. 

 Als Eigentümer der benachbarten Grundstücke Flurstücksnummer 1797/9 und 1797/10 
befürchtet er eine unzumutbare Beeinträchtigung seiner Ruhezone und eine 
Wertminderung seiner Grundstücke. 

 Er beantragt die Baugrenzen einheitlich, und zwar auf den Grundstücken 
Flurstücksnummer 1797/2 bis 1797/5 die nördliche Baugrenze und auf den 
Grundstücken Flurstücksnummer 1797/6 bis 1797/10 die südliche Baugrenze, jeweils 
bis auf 5,50 m an die Nachbargrenzen heranzurücken. Er beruft sich in diesem 
Zusammenhang auf den Grundsatz der Gleichbehandlung und bittet das Gebot der 
Rücksichtnahme zu beachten. 

 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuß die 
Einwände wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1 und 2: 
 An der Verschiebung der Baugrenze bis auf 3,00 m an die Grundstücksgrenze wird 

festgehalten. Das Heranrücken der Baugrenze an die nördliche Grundstücksgrenze 
ermöglicht eine bessere Bebauung der Grundstücke Flurstücksnummer 1797/2 bis 
1797/5, da der Freibereich dann im Süden der Gebäude angeordnet werden kann. Da 
die Abstandsflächen zu den Grundstücken Flurstücksnummer 1797/6 bis 1797/10 in 
jedem Fall einzuhalten sind, kann nicht von einer unzumutbaren Beeinträchtigung bzw. 
Wertminderung der Grundstücke ausgegangen werden. 

 
 Parallel zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung ging ein Antrag des 

Grundstückseigentümers Flurstücksnummer 1792/7 ein, mit der Bitte in diesem Bereich 
den Bau eines Einzelhauses statt der im Bebauungsplan vorgesehen Doppelhäuser zu 
ermöglichen.  

 
Der Bauausschuß beschließt, auf den Grundstücken 1792/6 und 1792/7 auch Einzelhäuser 
zuzulassen und diese Änderung in das Verfahren aufzunehmen.  
 
 
 
 
10. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
Der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, wurde 
den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen dieser Anhörung 
sind folgende Bedenken und Anregungen eingegangen: 
 
 
 
 
1. Stellungnahme der Stadtwerke Bad Kissingen vom 03.07.2002 
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 Es wird darauf hingewiesen, daß die Versorgung der in zweiter Reihe geplanten 

Baugrundstücke, östlich der Seestraße, nicht gesichert ist. Eine Erschließung mit 
Strom, Gas, Wasser kann nur im Zusammenhang mit einer im öffentlichen Bereich  
(z. B. Straße) zur Verfügung gestellten Fläche erfolgen. 

 
 
2. Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Kissingen vom 10.07.2002 
 
 Es wird angemerkt, daß auf den Grundstücken östlich der Seestraße, wo eine 

Bebauung in zweiter Reihe zugelassen wird, der zweite Rettungsweg aus jeder 
Nutzungseinheit mit tragbaren Leitern der Feuerwehr sicherzustellen ist.  

 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange, beschließt der Bauausschuß, die 
Einwände wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1: Die Sicherung der Erschließung der in zweiter Reihe geplanten Baugrundstücke östlich 

der Seestraße muß über Grunddienstbarkeiten erfolgen, sofern diese Grundstücke 
geteilt werden. 

 
zu 2: Der zweite Rettungsweg ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen 

und sicherzustellen. 
 
 
 
11. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
 
Parallel zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 24.06. bis 
24.07.2002 für den Bebauungsplan „Tiergarten“, 3. Änderung, Gem. Garitz, die öffentliche 
Auslegung statt. Im Rahmen dieser Auslegung sind folgende Bedenken und Anregungen 
eingegangen: 
 
1. Herr Thomas Gabold beantragt mit Schreiben vom 07.07.2002, daß für sein 

Grundstück Flurnummer 1792/9 die Festsetzung „nur Doppelhäuser zulässig“ 
aufgehoben wird. 

 
2. Herr Heinrich Servatius beantragt, mit Schreiben vom 11.07.2002, daß die südliche 

Baugrenze auf den Grundstücken Flurstücksnummer 1797/6 bis 1797/11 ebenfalls bis 
auf 3,00 m an die Nachbargrenze herangerückt wird. 

 
3. Herr Armin Buscham beantragt mit Schreiben vom 17.07.2002 eine 

Baugrenzenverschiebung für die Flurnummern 1797/6 bis 1797/11 im südlichen 
Bereich bis auf 3,00 m zur Grundstücksgrenze.  

 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuß, die 
Einwände wie folgt zu behandeln: 
 
 
 
 
zu 1: In der Bauausschußsitzung vom 04.06.2002 wurde beschlossen, auf den Grundstücken 

1792/6 und 1792/7 auch Einzelhäuser zuzulassen. Aus städtebaulicher Sicht spricht 
nichts dagegen, auf dem Nachbargrundstück ebenfalls die Festsetzung „nur 
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Doppelhäuser zulässig“ aufzuheben. Die Grundstücksgröße läßt die Errichtung von 
Einzelhäusern zu. Dem Antrag kann zugestimmt werden. 

 
 
zu 2. und 3.: 
 Eine Verschiebung der südlichen Baugrenze bis auf 3,00 m an die Nachbargrenze auf 

den Grundstücken Flurnummern 1797/6 bis 1797/11 ist aus städtebaulicher Sicht 
vertretbar. Den Anträgen kann entsprochen werden. 

 
 
Nachdem in die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“ zwei weitere 
Änderungspunkte eingearbeitet werden müssen, muß die öffentliche Auslegung erneut 
durchgeführt werden. 
 
Der Bauausschuß beschließt, die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“ nochmals 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
 
 
12. Ergebnis der zweiten öffentlichen Auslegung 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gem. Garitz, hat in der Zeit vom  
30.09. bis 30.10.2002 zum zweiten Mal öffentlich ausgelegen. Im Rahmen dieser zweiten 
öffentlicher Auslegung sind keine Einwände eingegangen. 
 
 
 
13. Satzungsbeschluß 
 
Der Bauausschuß beschließt in seiner Sitzung am 05.11.2002 die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gem. Garitz, als Satzung. 
 
 
 
Bad Kissingen, 06.11.2002 
Ref. III-2 b 
 
 
 
Schwind 
Dipl.-Ing. (FH) 
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1. Allgemeines 
 
Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 16.01.2001 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Tiergarten“, 1. Änderung, Gemarkung Garitz (rechtsverbindlich seit 10.04.1999), zu ändern. 
Die 2. Änderung umfaßt den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes und 
wurde aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
2. Änderungen im Bebauungsplan 
 
2.1. Die westliche Fläche des Grundstücks Fl. Nr. 1791/1 wird abgetrennt. Das Grundstück 

wird so ausgewiesen, daß sowohl eine Einzelhaus- als auch eine Doppelhausbebauung 
möglich ist. 

 
2.2. Auf der südlichen Teilfläche der Grundstücke Fl. Nr. 1800/12, /13 und /14 wird die 

Nutzung von bisher Parkplatz in ein mit einem Wohnhaus zu bebauendes Grundstück 
geändert. 

 
 
3. Begründung der Änderungen 
 
Im Rahmen des Umlegungsverfahrens hat sich bei der Grundstücksverteilung die 
Notwendigkeit ergeben, im Bereich der Reihenhausanlage, am nördlichen Stichweg des 
Fasanenringes, Änderungen vorzunehmen. So ergibt sich zum einen die Notwendigkeit, 
einen Teil der Reihenhausanlage zu überplanen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die 
südöstlich des Stichweges gelegene Parkplatzanlage für die Reihenhausanlage zu 
reduzieren und ein weiteres Baugrundstück auszuweisen.  
 
 
4. Beurteilung der Änderungspunkte 
 
Die Grundzüge des Bebauungsplanes Tiergarten werden durch die Änderungspunkte nicht 
beeinträchtigt.  
 
 
5. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Das Umlegungsverfahren läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. 
 
 
6. Grünplanung 
 
Die Grundzüge des Grünordnungsplanes werden nicht verändert. Der Grünordnungsplan gilt 
in der Fassung der 1. Änderung. 
 
 
7. Erschließung und Erschließungskosten 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht geändert. Hinsichtlich der Kosten wird auf die 
Begründung zum Bebauungsplan „Tiergarten“ verwiesen. 
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8. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange und Ergebnis der 

öffentlichen Auslegung 
 
Die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gem. Garitz hat in der Zeit vom 
05.02.2001 bis 05.03.2001 öffentlich ausgelegen. Im gleichen Zeitraum wurden zur zweiten 
Änderung des Bebauungsplanes die Träger öffentlicher Belange gehört. Weder im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung noch seitens der Träger öffentlicher Belange sind Einwände 
eingegangen. 
 
 
9. Satzungsbeschluß 
 
Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 22.03.2001 die zweite Änderung des 
Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gem. Garitz, in der Fassung vom 24.03.2001, gem. § 10 
BauGB  
als Satzung. 
 
 
 
Bad Kissingen, 22.03.2001 
Ref. III-2 
I.A. 
 
 
 
R u s s 
Techn.-Oberamtsrat 
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1. Allgemeines 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13.05.1996 den Bebauungsplan „Tiergarten“ 
als Satzung beschlossen.  
Im Anschluß daran wurde mit dem Umlegungsverfahren begonnen und die 
Erschließung geplant. In einem 1. Änderungsverfahren soll der Bebauungsplan 
entsprechend den daraus resultierenden Veränderungen angepaßt werden.  
Mit Beschluß des Bauausschusses vom 26.01.1999 wurde die Aufstellung der  
1. Änderung des Bebauungsplanes für das Baugebiet „Tiergarten“ beschlossen. 
 
 
 
2. Änderungen im Bebauungsplan 
 
2.1 
Im Bereich östlich der Seestraße (Flurnummer 1750) entfällt gemäß 
Bauausschußbeschluß vom 01.12.1998 die Stichstraße. Dies hat eine Änderung der 
Baugrenzen und Grundstückseinteilungen zur Folge. 
 
 
2.2 
Im Bereich der Planstraße „F“, westlich des geplanten Spielplatzes, wird gemäß 
Bauausschußbeschluß vom 25.11.1997 eine Änderung der Grundstücksteilung 
vorgenommen. Anstatt der vorgesehenen Hausgruppen werden vier Grundstücke mit 
Einzelhäusern geplant, da im Rahmen des Umlegungsverfahrens nur ein geringes 
Interesse an Grundstücken für Hausgruppen bestand. Mit dieser Änderung entfallen 
auch die in diesem Bereich vorgesehenen Sammelgaragen. Der Straßenverlauf wird 
geändert, die Baugrenzen und Grundstücksgrenzen angepaßt. 
 
 
2.3 
Der Fußweg von der Planstraße „I“ zur Nepomukgasse entfällt im Bereich nördlich 
der Hausgruppen (Flurnummer 1791/1), da östlich davon eine neue Verbindung 
zwischen dem Baugebiet und der Nepomukgasse geschaffen wird. Der rückwärtige 
Fußweg zu den Hausgruppen wird angepaßt, ebenso die Aufteilung der 
Grundstücke. 
 
 
2.4 
Um die Erschließung des Grundstücks Flurnummer 20 zu sichern, wird der 
befahrbare Fußweg auf 3,00 m verbreitert. 
 
 
2.5 
Für die Grundstücke Flurnummer 1858 und 1799/4 (im Bereich Plan- 
straße „B“/Tiergartenstraße wurde im Rahmen der Umlegung der Grenzverlauf ge- 
 
 



STADT BAD KISSINGEN  STAND: 24.03.1999 
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN  
„TIERGARTEN, 1. ÄNDERUNG“  GEMARKUNG   GARITZ 
__________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

 
 
genüber dem Bebauungsplan verändert. Die Baugrenze wird entsprechend 
angepaßt und im Bereich der Straße eine öffentliche Grünfläche ergänzt. 
 
 
2.6 
Im nördlichen Bereich der Planstraße „B“ wird der mehrgeschossige Wohnungsbau 
mit Tiefgarage gemäß Beschluß vom 29.09.1998 in Grundstücke für Einzelhäuser 
umgewandelt und auf die Festsetzung der Tiefgarage verzichtet. Die Baugrenzen 
und Grundstückszufahrten werden entsprechend angepaßt. 
Im nördlichen Bereich dieser Grundstücke wird zur Verbesserung der Befahrbarkeit 
eine gleichmäßige Straßenausrundung und eine geringfügige Änderung des 
Straßenverlaufs erforderlich. 
 
 
2.7 
In verschiedenen Bereichen werden die Grenzverläufe entsprechend Umlegung 
verändert. Dadurch wird eine Anpassung der Grundstückszufahrten und der 
Baugrenzen erforderlich. 
 
 
2.8 
Im Bereich der Zufahrt in das Baugebiet aus der Kirchbergstraße ist aufgrund der 
vorhandenen Gelände und Grundstückssituation eine Änderung des Straßenverlaufs 
notwendig. 
 
 
2.9 
Die Fahrbahnverengung im Zufahrtsbereich in das Baugebiet im Bereich der 
Kirchbergstraße wird nach Süden verschoben, um die Zufahrt in den dort 
abzweigenden landwirtschaftlichen Weg sicherzustellen. 
 
 
2.10 
Die Böschungen und eine notwendige Stützmauer im Bereich des Kindergartens 
werden entsprechend der Erschließungsplanung in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
2.11 
Im Bereich der Grundstücke Flurnummern 1858, 1799/6, 1799/7 und 1811 (entlang 
der Tiergartenstraße) werden Einzelhäuser statt Doppelhäuser angeordnet und die 
Grundstücksteilung korrigiert. Die Baugrenze wird entsprechend angepaßt. 
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2.12 
Die Planstraßen „A“ und „B“ werden in den Kurvenbereichen zur besseren 
Befahrbarkeit gemäß Erschließungsplanung aufgeweitet. 
 
 
2.13 
Der Fußweg westlich des Kindergartens muß auf Grund der vorgegebenen 
Topographie und Grundstücksverhältnisse geringfügig verschoben werden. 
 
 
2.14 
Um eine flexiblere Bebauung und eine bessere Ausnutzung der Grundstücke zu 
ermöglichen werden für die Grundstücke Flurnummern 48/2, 1792/5, 1799/4, 1797/1, 
1798/3, 1798/4 und 1798/5 Garagenstandorte außerhalb der Baugrenzen 
zugelassen. 
Die Zufahrt für das Grundstück Flurnummer 1798/3 wird angepaßt. 
 
 
2.15 
Für die Grundstücke Flurnummer 1792/1 und 1798/1 werden Zufahrten festgelegt. 
 
 
2.16 
Die textliche Festsetzung zur Tiefgarage wird verändert. Für das gesamte Baugebiet 
wird festgelegt, daß Stellplätze unterirdisch in einer Tiefgarage nachzuweisen sind, 
sobald für ein Bauvorhaben mehr als vier Stellplätze erforderlich sind. Dadurch soll 
sichergestellt werden, daß auf den relativ kleinen Grundstücken trotz Errichtung der 
erforderlichen Stellplätze ausreichend Grünflächen geschaffen werden können. Für 
die Tiefgaragen ist die Überschreitung der Baugrenzen bis hin zur Grenzbebauung 
zulässig, solange sie sich unterhalb der Geländeoberfläche befinden, da in den 
relativ kleinen Baufenstern eine vernünftige Anordnung von Tiefgaragen ansonsten 
nicht möglich wäre. 
 
 
 
 
3. Änderungen im Grünordnungsplan 
 
Für die Punkte 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 und 2.15 wird 
die Grünordnung entsprechend angepaßt. Änderungen in der Grünflächenbilanz 
ergeben sich aus diesen Änderungen nicht. 
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4. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
Zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, wurden die 
Träger öffentlicher Belange angehört. Im Rahmen dieser Anhörung sind keine 
Einwendungen bei der Stadt Bad Kissingen vorgetragen worden. 
 
 
 
5. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, hat in der 
Zeit vom 08.02. bis 08.03.1999 öffentlich ausgelegen. Im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung sind folgende Einwände eingegangen: 
 
1. Herr Armin Buscham, Baptist-Hoffman-Straße 43, bittet mit Schreiben vom 

16.02.1999 darum, daß sein Grundstück Flurstücksnummer 13 über den 
beschränkten Fußweg in Verlängerung der Planstraße „G“ mit angeschlossen 
wird, damit das Fahrrecht auf seinem eigenen Grundstück zwischen 
Flurstücksnummer 13 und der Tiergartenstraße entfallen kann. 

 
 
2. Frau Gerlinde Gabold, Kirchbergstraße 17, bittet darum zu prüfen, ob auf ihrem 

Grundstück (Flurstücksnummer neu 1792/9) anstatt der Doppelhaushälfte ein 
freistehendes Einzelhaus ermöglicht werden kann. 

 
 
Der Bauausschuß beschließt, nach Abwägung aller öffentlicher und privater 
Belange, die Anregungen wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1:  
 Die Weiterführung des befahrbaren Fußwegs in Verlängerung der Plan- 

straße „G“ zur Erschließung des Grundstücks Flurstücksnummer 13 würde zu 
einer Inanspruchnahme bereits bebauter Grundstücke führen. Dies kann den 
dortigen Eigentümern nicht zugemutet werden. Im übrigen ist bereits im 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes eine Abwägung hinsichtlich der 
Zufahrt zum Grundstück Flurstücksnummer 13 erfolgt. Eine andere Zufahrt als 
seinerzeit festgelegt über die 3 m breite rechtliche Sicherung auf seinem 
eigenen Grundstück ist nicht möglich. Der Einwand wird deshalb 
zurückgewiesen. 

 
 
zu 2:  
 Die Grundstücke in diesem Bereich sind so zugeschnitten, daß ein 

flächensparendes Bauen ermöglicht wird. Insbesondere die neben dem 
angesprochenen Grundstück liegenden Bauflächen sind mit 400 m² sehr klein. 
Eine Einzelhausbebauung auf diesen Grundstücken läßt sich nicht sinnvoll 
realisieren. 

 
 
 



STADT BAD KISSINGEN  STAND: 24.03.1999 
BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN  
„TIERGARTEN, 1. ÄNDERUNG“  GEMARKUNG   GARITZ 
__________________________________________________________________________________ 

- 6 - 

 
 Die Herausnahme eines einzelnen Grundstückes aus der städtebaulichen 

Gliederung mit Doppelhäusern erscheint städtebaulich und gestalterisch nicht 
sinnvoll. Im übrigen kommt die Doppelhausbebauung auch der Ausnutzung und 
der Besonnung der Gebäude auf dem Grundstück zugute. Der Einwand wird 
deshalb zurückgewiesen. 

 
 
 
 
6. Satzungsbeschluß 
 
In seiner Sitzung am 24.03.1999 beschließt der Stadtrat die erste Änderung des 
Bebauungsplanes „Tiergarten“, Gemarkung Garitz, in der Fassung vom 24.03.1999, 
gemäß § 10 BauGB als Satzung. 
 
 
 
 
Stadt Bad Kissingen, den 24.03.1999 
Stadtbauamt 
Ref. III-2b 
 
 
 
R u s s 
Techn.-Oberamtsrat 
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